
 
 

 

 
 
Aufhebung der Allgemeinverfügung der Stadt Lahr vom 14.03.2020 
 
 
1. Die Stadt Lahr hebt die am 14.03.2020 erlassene Allgemeinverfügung vollständig auf. 

 
2. Die Aufhebung der Allgemeinverfügung wird am Tag nach der Veröffentlichung auf der 

Homepage der Stadt Lahr wirksam. 
 
 
 
 

Begründung 
 
Aufgrund der am 17.03.2020 erlassenen Verordnung der Landesregierung über infektions-
schützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-
Verodnung – CoronaVO) hat sich der wesentliche Regelungsinhalt der o. g. Allgemeinver-
fügung der Stadt Lahr erledigt. 
Die Allgemeinverfügung wird deshalb unter Ausübung pflichtgemäßen Ermessens nach § 
49 I des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes aufgehoben. 
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